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36.) Bekanntmachung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offen-
halten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen im Gebiet der Stadt 
Ochtrup vom 27.06.2024 
 
 
 
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und 

Feiertagen im Gebiet der Stadt Ochtrup vom 27.06.2024 

 

Aufgrund des § 6 Abs. 1, 2 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Laden-
öffnungsgesetz NRW – LÖG NRW) vom 16. November 2006, in Kraft getreten am 21.November 
2006; geändert durch Gesetz vom 30. April 2013, in Kraft getreten am 18. Mai 2013; Artikel 1 
des Gesetzes vom 22. März 2018, in Kraft getreten am 30. März 2018, in Verbindung mit den 
§§ 25 und 27 Abs. 1 und 4 des Ordnungsbehördengesetzes (OBG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Mai 1980, zuletzt geändert durch Gesetz vom 06. Dezember 2016; Artikel 5 
des Gesetzes vom 30. Juni 2020, in Kraft getreten am 1. Juli 2020; Artikel 7 des Gesetzes vom 
23. Juni 2021, in Kraft getreten am 1. Juli 2021, wird von der Stadt Ochtrup als örtliche  
Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Ochtrup vom 27.06.2024 folgende  
ordnungsbehördliche Verordnung erlassen:   

 

§ 1 Verkaufsoffene Sonntage  

Verkaufsstellen im privilegierten Bereich im Gebiet der Stadt Ochtrup dürfen im Kalenderjahr 
2024 am 15. September 2024 (Leinewebersonntag) und am 27. Oktober 2024 (Pottbäcker-
markt) jeweils in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.  Die für die Öffnung der 
Verkaufsstellen privilegierten Bereiche werden laut Anlage 1 entsprechend ausgewiesen und 
definiert. 

 

§ 2 Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen im Rahmen des § 
1 außerhalb der zugelassenen Zeiten und Orte offenhält.    

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG mit einer Geldbuße bis zu 5000,00 € 
geahndet werden.   

 

§ 3 Inkrafttreten  

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.   

 

48607 Ochtrup, den 28.06.2024 

Stadt Ochtrup 
gez. Christa Lenderich 
Bürgermeisterin 
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Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 der  
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136), i. V. m. der Bekanntmachungsverordnung NRW in der zur 
Zeit gültigen Fassung und § 11 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Ochtrup vom 13.07.2018 in 
der Fassung vom 18.12.2020 öffentlich bekannt gemacht. 

Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW gegen Satzungen, sonstigen Bestimmungen 
und Flächennutzungsplänen nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr  
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und  
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

48607 Ochtrup, den 28.06.2024 

 

Stadt Ochtrup 
gez. Christa Lenderich 
Bürgermeisterin 
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37.) Bekanntmachung der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
4 a und b „Baugebiet nördlich der Gronauer Straße“ der Stadt Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des nachstehenden Beschlusses mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
48607 Ochtrup, den 01.07.2024 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 

Bekanntmachung 
 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 a und b „Baugebiet nördlich der 
Gronauer Straße“  
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 27.06.2024 die Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 4 a und b „Baugebiet nördlich der Gronauer Straße“ gemäß § 10 BauGB im verein-
fachten Verfahren gemäß § 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB  als Satzung einschl. Begründung hierzu beschlossen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Änderung des Erschließungskonzep-
tes. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke 7, 319, 11 und 13, 
im Osten durch die östliche Grenze des Flurstückes 13 sowie einer südlichen Verlän-

gerung, 
im Süden durch die Gronauer Straße tlw., 
im Westen durch die Turmstraße tlw.. 
 
Die angegebenen Flurstücke und Straßen liegen in der Flur 31 der Gemarkung Ochtrup. 
 
Mit Rechtskraft der Änderung des Bebauungsplanes werden die betreffenden Festsetzungen 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes aufgehoben.  
 
Die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes einschließlich Begründung kann im Fach-
bereich III – Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, 
während der Öffnungszeiten 
 
 montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
 oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 
 
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Um vorherige Terminabsprache, 
z.B. per Telefon unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup.de oder schriftlich 



194 

wird gebeten. Auch besteht die Möglichkeit, diesen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter 
www.ochtrup.de, Bauen & Umwelt, Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne & 
Satzungen, in der interaktiven Bauleitplanübersicht anzusehen und auszudrucken. Soweit in 
den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien anderer 
Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt Och-
trup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Nor-
men werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können auch 
über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außer-
dem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Änderung in Kraft. Mit 
Rechtskraft der Änderung des Bebauungsplanes werden die betreffenden Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes aufgehoben. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO 
NRW gegen die Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hinweise gemäß §§ 44 und 215 BauGB: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
 
48607 Ochtrup, den 01.07.2024 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
  

http://www.ochtrup.de/
http://www.ochtrup.de/
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38.) Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 119 a „Baugebiet im Bereich 

Sporthallen Schulzentrum“ der Stadt Ochtrup 
hier:  Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des nachstehenden Beschlusses mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
48607 Ochtrup, den 01.07.2024 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Bebauungsplan Nr. 119 a „Baugebiet im Bereich Sporthallen Schulzentrum“ 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 27.06.2024 den Bebauungsplan Nr. 119 a 
„Baugebiet im Bereich Sporthallen Schulzentrum“ gemäß § 10 BauGB im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB als Satzung einschl. Begründung hierzu beschlossen. 
 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die planungsrechtliche Sicherung des Be-
stands und die Erweiterung des Schulzentrums um eine dritte Sporthalle. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im anliegenden Plan geometrisch eindeutig gekennzeichnet 
und umfasst einen Teilbereich des Flurstücks 537, Flur 67, Gemarkung Ochtrup, südlich des 
vorhandenen Schulgebäudes. 
 
Der Bebauungsplan einschließlich Begründung kann im Fachbereich III – Planen, Bauen und 
Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Öffnungszeiten 
 
 montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
 oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 
 
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Um vorherige Terminabsprache, 
z.B. per Telefon unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup.de oder schriftlich 
wird gebeten. Auch besteht die Möglichkeit, diesen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter 
www.ochtrup.de, Bauen & Umwelt, Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne & 
Satzungen, in der interaktiven Bauleitplanübersicht anzusehen und auszudrucken. Soweit in 
den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien anderer 
Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt Och-
trup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Nor-
men werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können auch 

mailto:angelika.kurz@ochtrup.de
http://www.ochtrup.de/
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über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außer-
dem beim Deutschen Patentamt hinterlegt.  
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen die Satzung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hinweise gemäß §§ 44 und 215 BauGB: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Ochtrup wird mit dem Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB im Wege der Berichtigung an die geplante 
Nutzung angepasst. 
 
 
48607 Ochtrup, den 01.07.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
  

http://www.ochtrup.de/
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39.) Bekanntmachung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 84 „Bauge-
biet nördlich des Kommunalfriedhofes“ der Stadt Ochtrup 
hier:  Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des nachstehenden Beschlusses mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
48607 Ochtrup, den 01.07.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 84 „Baugebiet nördlich des Kommunalfriedho-
fes“ 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 27.06.2024 die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 84 „Baugebiet nördlich des Kommunalfriedhofes“ gemäß § 10 BauGB im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß 
§ 2 Abs. 4 BauGB als Satzung einschl. Begründung hierzu beschlossen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Erweiterung von überbaubarer Fläche 
zum Zwecke der Wohnbebauung. Gleichzeitig wird die planungsrechtliche Sicherung des Be-
stands sowie die Ermöglichung einer maßvollen Nachverdichtung angestrebt. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch den Lilienweg tlw., 
im Osten durch die westliche Grenze des Flurstücks 167 tlw., einschließlich einer Verlän-

gerung bis zur nördlichen Grenze des Lilienwegs, 
im Süden durch die nördliche Grenze des Tulpenwegs tlw., 
im Westen durch die südliche Grenze des Nienborger Damms tlw.. 
 
Die angegebenen Flurstücke und Straßen liegen in der Flur 53, Gemarkung Ochtrup. 
 
Mit Rechtskraft der Änderung des Bebauungsplanes werden die betreffenden Festsetzungen 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes aufgehoben.  
 
Der Bebauungsplan einschließlich Begründung kann im Fachbereich III – Planen, Bauen und 
Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Öffnungszeiten 
 
 montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
 oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 
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eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Um vorherige Terminabsprache, 
z.B. per Telefon unter 02553/73-352, per E-Mail: denis.ultee@ochtrup.de oder schriftlich wird 
gebeten. Auch besteht die Möglichkeit, diesen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter 
www.ochtrup.de , Bauen & Umwelt, Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne & 
Satzungen, in der interaktiven Bauleitplanübersicht anzusehen und auszudrucken. Soweit in 
den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien anderer 
Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt Och-
trup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Nor-
men werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können auch 
über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außer-
dem beim Deutschen Patentamt hinterlegt.  
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Änderung des Bebauungsplanes in Kraft. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen die Satzung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
f) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
g) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hinweise gemäß §§ 44 und 215 BauGB: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
4. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
5. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
6. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
 
48607 Ochtrup, den 01.07.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 

mailto:denis.ultee@ochtrup.de
http://www.ochtrup.de/
http://www.ochtrup.de/
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40.) Bekanntmachung der 2. Änderung der örtlichen Bauvorschrift für die  
Gestaltung der „Weberhäuser“ der Stadt Ochtrup 
 
 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des nachstehenden Beschlusses mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
48607 Ochtrup, den 01.07.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
2. Änderung der örtlichen Bauvorschrift für die Gestaltung der „Weberhäuser“ 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 27.06.2024 aufgrund § 89 Abs. 1 Ziffer 1 
der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21.07.2018, zuletzt geändert durch Artikel 1 Zweites Änderungsgesetz vom 
31.10.2023 (GV.NRW S. 1172) und der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 
666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GV.NRW S. 136) folgende 
2. Änderung der örtlichen Bauvorschrift über die Gestaltung der „Weberhäuser“ beschlossen: 
 
Die örtliche Bauvorschrift für die Gestaltung der „Weberhäuser“ vom 28.02.1981 in der Fas-
sung der 1. Änderung vom 13.04.1995 wird wie folgt ergänzt/geändert: 
 

§ 8 
Ausnahmen 

 
Ausnahmen von dieser örtlichen Bauvorschrift sind für energetische Sanierungen möglich. Die 
Entscheidung hierüber trifft der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirt-
schaftsförderung.  
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Die Änderung der Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss zur 2. Änderung der örtlichen Bauvorschrift für die Gestaltung der 
„Weberhäuser“ der Stadt Ochtrup wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO 
NRW gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Bauleitplan ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
 
48607 Ochtrup, den 01.07.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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41.) Bekanntmachung des Lärmaktionsplanes (LAP) der Stadt Ochtrup –  
4. Runde 
 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
Lärmaktionsplan (LAP) der Stadt Ochtrup – 4. Runde 
 
 
Mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie RL 2002/49 hat die Europäische Union eine europäische 
Regelung zur Betrachtung von Schallimmissionen getroffen. Darin werden die Staaten ver-
pflichtet, für bestimmte Gebiete und Schallquellen in einem vorgegebenen Zeitrahmen 
1. strategische Lärmkarten zu erstellen, 
2. die Öffentlichkeit über die Schallbelastungen und die damit verbundenen Wirkungen zu 

informieren, 
3. Aktionspläne aufzustellen und  
4. die EU-Kommission über die Schallbelastung und die Betroffenheit der Bevölkerung in 

ihrem Hoheitsgebiet zu informieren. 
 
Ziel der Regelung ist die Erfassung und Darstellung größerer Lärmquellen in Lärmkarten sowie 
die Erstellung von Lärmaktionsplänen, deren Aussagen und Umsetzung zu einer Verminde-
rung des Lärms beitragen soll.  
 
In der ersten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde vom 27.12.2023 bis zum 19.01.2024 
der Ergebnisbericht der Lärmkartierung öffentlich ausgelegt. Aufbauend auf den Ergebnissen 
wurde ein Lärmaktionsplan erstellt, der als notwendige zweite Phase der Beteiligung auf Be-
schluss des Rates vom 25.04.2024 in der Zeit vom 06.05.2024 bis 26.05.2024 offengelegt 
wurde. Während der Auslegung sind Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit nicht eingegan-
gen. Über die Stellungnahmen der Autobahn GmbH und des Landesbetriebes Straßen NRW 
hat der Rat der Stadt Ochtrup in seiner Sitzung am 27.06.2024 entschieden und den Lärmak-
tionsplan (LAP) beschlossen. 
 
Der Lärmaktionsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft und kann im Fachbereich III – 
Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der 
Öffnungszeiten 
 montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
 oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 
eingesehen werden. Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Telefon unter 02553/73-352, 
per E-Mail: denis.ultee@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. Auch sind die Unterlagen auf 
der Homepage der Stadt Ochtrup unter Bauen & Umwelt >Umwelt, >Lärmaktionsplanung ein-
sehbar.  
 
 
Ochtrup, den 01.07.2024 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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